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heimlichen 762.000 Webpräsenzen die 
Überwachung durch Google Analytics.

Vor dem Hintergrund, dass bspw. Web-
seiten aus dem Gesundheitswesen Rück-
schlüsse auf den Gesundheitszustand ei-
nes Besuchers erlauben, erscheint die 
mangelhafte Unterrichtung der Besucher 
kein Kavaliersdelikt zu sein.

5 Datenschutzerklärung

Eine Datenschutzerklärung, die sich ▶▶
mit der Protokollierung des Surfver-
haltens beschäftigt, haben wir auf 7% 
der Webpräsenzen gefunden. 

Es wird nicht unterschieden, ob die Daten-
schutzerklärung eine Protokollierung aus-
schließt oder auf sie hinweist. Die Infor-
mation, dass Google Analytics oder ein 
ähnlicher Dienst genutzt wird, werten wir 
nicht als Datenschutzerklärung. Eine Da-
tenschutzerklärung sollte über die Mittei-
lung, dass ein bestimmter Dienstleister 
beauftragt ist, hinausgehen.
Wieder zeigen sich deutliche Unterschie-
de zwischen den Branchen. Mit 13% füh-
ren Gemeinden, gefolgt von der Werbe-
branche mit 11%, das Feld an. Schlusslicht 
ist wieder das Gastgewerbe (Abbildung 
3). 

Unzureichende juristische Kenntnisse 
erklären die Unterschiede zwischen den 
Branchen nicht, denn nur 4% der Rechts-
anwälte verfügen über eine Datenschutz-
erklärung. Vielmehr scheinen die Bran-
chen unterschiedlich sensibel für den Da-
tenschutz zu sein. Gemeinden verfügen 
i.d.R. über einen Datenschutzbeauftrag-
ten. In der Werbebranche entscheiden ver-
schiedene Datenschutzregeln über die Zu-
lässigkeit von Werbeaktionen. Entspre-
chend bekannter ist der Datenschutz. Der 
relativ hohe Anteil an Datenschutzerklä-
rungen in der Informationstechnik stützt 
diese Annahme (9%), weil IT-Unterneh-
men sehr häufig mit Datenschutzfragen 
konfrontiert sind.

Akzeptieren wir einen Moment die 
Existenz einer Datenschutzerklärung als 
Indikator für Datenschutzsensibilität. Das 
Gastgewerbe, zu dem neben Restaurants 
und Gaststätten auch Hotels gehören, ar-
beitet täglich mit personenbezogenen Da-
ten u.a. in Form von Reservierungen und 
Kreditkartenzahlungen. Liegt hier nur ein 
mangelndes Bewusstsein vor, oder auch 
ein mangelhafter Schutz personenbezoge-
ner Daten?

Abbildung 1 | Google Analytics ist Marktführer bei Webstatistiken mit eigener 
Datenerhebung

Abbildung 3 | Webpräsenzen mit Datenschutzerklärung

Abbildung 2 | Einhaltung der Kennzeichnungspflicht für Google Analytics
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Es stimmt nicht zuversichtlich, dass 
auch Branchen wie das Gesundheitswesen 
(5%), Rechtsanwälte (4%) und Steuerbera-
ter (5%) nur unwesentlich häufiger eine 
Datenschutzerklärung publizieren. Zu-
sammengefasst scheinen die meisten Un-
ternehmen Datenschutz nicht ernst zu 
nehmen. 

6 Selbstschutz

Unternehmen, die ein kundenfreundli-
ches Image bevorzugen, sollten genau prü-
fen, welches Erhebungsverfahren für Ihre 
Webseitenbesucher sie einsetzen. Klare 
vertragliche Regelungen mit dem Statisti-
kersteller sollten regeln, welche Daten er-
hoben werden, wie diese gespeichert und 
genutzt werden und dass ein Personenbe-
zug technisch ausgeschlossen wird. Der 
Betreiber muss die Einhaltung auch kont-
rollieren und sollte einen verständlichen 
Hinweis auf seiner Webpräsenz nicht ver-
gessen. 

Wer einen externen Dienstleister beauf-
tragt, sollte genau überlegen, welche Infor-
mationen dieser Dienstleister aus der 
Webstatistik entnehmen kann. Bspw. gibt 

die Webstatistik eines Webshops Aus-
kunft über den erzielten Umsatz. Auch 
sollten die Belange der Besucher berück-
sichtigt werden. Von einem Arzt erwartet 
ein Besucher unbedingte Geheimhaltung. 
Hier sorgt eine (intern) durchgeführte 
Logfile-Analyse für mehr Diskretion.

Bereits mit einfachen und kostenlosen 
Mitteln können Privatpersonen und Un-
ternehmen ihre Surfspuren verringern: 

Browser so einstellen, dass Cookies ��
höchstens für die aktuelle Sitzung ange-
nommen werden
Bei sensiblen Themen einen Anonymi-��
sierungsdienst verwenden 
Bei Nutzung von Firefox Scripte selek-��
t iv mit der Firefox-Erweiterung 
„noscript“ steuern, so dass Cookies von 
Google und Co. gar nicht erst gesetzt 
werden können. Ein vergleichbares 
Werkzeug ist uns für den Internet Ex-
plorer allerdings nicht bekannt.
Keine Toolbar von Google, Yahoo, Ale-��
xis u.a. im Browser einsetzen, da die 
Toolbars das Surfverhalten protokollie-
ren.

Fazit

Ein wirtschaftlicher Betrieb einer Web-
präsenz setzt eine Erfolgskontrolle mittels 
Webstatistik voraus. Auf der anderen Sei-
te wollen Besucher unbeobachtet surfen.

In diesem Spannungsfeld kommt der 
Auswahl eines geeigneten Dienstleisters 
für Webstatistiken eine zentrale Rolle zu. 

In der Praxis scheinen Datenschutz-
überlegungen bei der Auswahl eines Sta-
tistikdienstleisters keine oder nur eine un-
tergeordnete Rolle zu spielen. Zudem er-
fahren Besucher meistens nicht, ob und 
wer ihr Surfverhalten protokolliert. Besu-
cher können deshalb Unternehmen mit 
Datensammelwut weder erkennen noch 
diese meiden. 
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